
STADT BRETTEN

LANDKREIS KARLSRUHE

BEARBEITUNGSSTAND: 20.04.2017

Stellungnahmen der Verwaltung zu den während der frühzeitigen
Beteiligung von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange
und Interessenverbänden abgegebenen Stellungnahmen/ gemach-
ten Äußerungen:





Zu 1: Landesamt für Dankmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart,
Dienstsitz Karlsruhe

Die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart hinsichtlich der Belange der Bau-
und Kunstdenkmalpflege sowie der Archäologischen Denkmalpflege werden zur Kenntnis
genommen.

Der Hinweis unter dem Punkt „Archäologische Denkmalpflege wird unter Punkt 2 der Hin-
weise zum schriftlichen Teil des Bebauungsplanes „Industriegebiet Gölshausen, VII. Ab-
schnitt“ mit örtlichen Bauvorschriften der Stadt Bretten, Gemarkung Gölshausen, unter der
Überschrift „Archäologische Denkmalpflege“ aufgenommen. Der bisher dort enthaltene Text
unter der Bezeichnung „Bodendenkmale“ entfällt.









Zu 2: Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und
Bergbau

Die Stellungnahme des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau beim Regie-
rungspräsidium Freiburg wird zur Kenntnis genommen. Die unter Punkt 3 „Geotechnik“ ge-
gebenen Hinweise werden unter Punkt 5 der Hinweise zum schriftlichen Teil des Bebau-
ungsplanes „Industriegebiet Gölshausen, VII. Abschnitt“ mit örtlichen Bauvorschriften der
Stadt Bretten, Gemarkung Gölshausen, aufgenommen. Sie ersetzen die bisher unter diesem
Punkt gegebenen Hinweise.

Als Hinweise aufgenommen wurden zudem die Hinweise Geotopschutz und allgemeiner Art
unter 5a und 5b.





Zu 3: Regierungspräsidium Karlsruhe, höhere Raumordnungsbehörde

Die höhere Raumordnungsbehörde hat zum Vorentwurf des Bebauungsplanes keine Stel-
lungnahme abgegeben. Das von der Raumordnungsbehörde geforderte und der CIMA er-
stellte Gutachten über den Gewerbeflächenbedarf und die Einschätzung möglicher Alterna-
tivflächen lag zum Zeitpunkt der Anhörung noch nicht vor. Da der verfolgte Standort „Herr-
gottsäcker“ bis jetzt noch als Vorranggebiet für die Landwirtschaft der Stufe I sowie als
Schutzbedürftiger Bereich für die Erholung in der Raumnutzungskarte festgelegt ist, stehen
der Planung derzeit Belange der Raumordnung entgegen. Dies soll durch eine Änderung des
Regionalplanes geändert werden.







Zu 4: Deutsche Telekom, Technik GmbH, Karlsruhe

Die Stellungnahme der Deutschen Telekom, Technik GmbH, wird zur Kenntnis genommen.
Es wird vermerkt, dass sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom dort befin-
den.

Der Bitte der nachfolgenden fachlichen Festsetzung wird unabhängig vom Betreiberunter-
nehmen entsprochen. Ein entsprechender Vermerk wird unter Punkt 9. – Ver- und Entsor-
gung - in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen.

Eine Benachrichtigung über den Einstieg in die konkrete Straßen- und Tiefbauplanung erhält
die Deutsche Telekom Technik zu gegebener Zeit über das Amt Technik und Umwelt der
Stadt Bretten bzw. über ein eingeschaltetes Erschließungsplanungsbüro.

Der Hinweis auf das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungs-
anlagen ist selbstverständlich zu beachten. Es gilt in beide Richtungen, also auch für Lei-
tungsträger, die nach erfolgter Baumpflanzung Leitungen verlegen.





Zu 5: Stadtwerke Bretten GmbH

Die Stadtwerke geben an, keine Bedenken gegen den Vorentwurf des Bebauungsplanes zu
haben. Die Leitungsrechte der Stadtwerke Bretten sind gesichert.

Eine rechtzeitige Einbindung in die Erschließungsplanung wird zugesagt. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Straßentrasse bei der Weiterentwicklung des Planwerks zum vorläu-
figen Entwurf verändert wurde. Die Straße liegt aufgrund der konkreten Bedürfnisse der inte-
ressierten Betriebe nicht mehr in der Gebietsmitte, sondern in Randlage und erschließt jetzt
tiefere Grundstücke, allerdings nur einseitig.

An der Lage der das Gesamtbild durchquerenden Medientrasse hat sich nichts geändert.















Zu 6: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Karlsruhe

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass die DB AG dem Bebauungsplan sowohl auch eisenbahn-
technischer als auch aus immobilienwirtschaftlicher Sicht unter der Voraussetzung zustimmt,
dass sämtliche Bedingungen der DB Energie GmbH erfüllt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass die jeweiligen Betreiber und Eigentümer der beiden Hochspan-
nungsleitungen unterschiedliche Anforderungen an die durch Leitungsrechte zu sichernden
Leitungen bzw. Leitungstrassen haben, wurde die Darstellung dieses Punktes in den schrift-
lichen Festsetzungen komplett überarbeitet und jetzt zwischen den Trägern der einzelnen
Leitungsrechte differenziert.

Bezogen auf die Bahnstromleitung wurden die in der Stellungnahme der DB Immobilien ent-
haltenen Festsetzungen, Begründungstexte und Merkblätter in den Schriftteil des Bebau-
ungsplanes aufgenommen. Die Stadt geht damit davon aus, dass hiermit den Bedürfnissen
der DB Netze entsprochen ist.















Zu 7: Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, untere Na-
turschutzbehörde

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Karlsruhe werden hinsichtlich
der planungsrechtlichen Festsetzungen zwei Punkte angeregt:
Zum einen geht es um die Anregung, eine insektenfreundliche Beleuchtung mit nach unten
abstrahlenden Leuchtköpern verbindlich vorzuschreiben, die während der Nachtstunden mit-
tels Bewegungsmeldern funktioniert.
Zum anderen erfolgte die Anregung, innerhalb des Rückhaltebeckens einen Dauerstau vor-
zusehen, um das Überleben der Amphibien sicherzustellen.

Seitens der Stadt wird verbindlich festgelegt, dass die Beleuchtung insektenfreundlich zu
gestalten ist.

Konzipiert ist auch die Einrichtung eines Dauerstaus innerhalb des Regenrückhaltebeckens.
Entsprechende Vorgaben zur Ausdehnung, zur Tiefe und Bepflanzung finden sich im über-
arbeiteten Umweltbericht.
Im Zusammenhang mit dem Umweltbericht verweist die Untere Naturschutzbehörde auf den
Nachweis der bisher noch nicht näher definierten Kompensationsmaßnahmen in einer Grö-
ßenordnung von rund 680.500 Wertpunkten.

Angeregt wird ein Lückenschluss zwischen dem flächenhaften Naturdenkmal „Feuchtgebiet
Rüdtwald“ entlang der Gemarkungsgrenze Bretten/Oberderdingen zum Seeberger Bach. Mit
einem solchen Feuchtgebiet geprägten Korridor könnte auf bisher landwirtschaftlicher Fläche
eine bereits begonnene Maßnahme sinnvoll zum Abschluss gebracht werden. In Ergänzung
zu einem bereits bestehenden Amphibientunnel und ebenfalls bestehenden Leiteinrichtun-
gen entlang der L 1103 könnten damit deutliche Verbesserungen für den Artenschutz und
mit Vermeidungsmaßnahmen zukünftiger Auffüllungen feuchter Ackerflächen Maßnahmen
im Sinne des Schutzgutes Boden erreicht werden.

Grundsätzlich wird eine solche Maßnahme auch aus Sicht der Stadt Bretten als sinnvoll und
anstrebenswert gehalten.

Die Stadt Bretten verfügt in diesem Bereich aktuell über keinerlei stadteigene Grundstücke.
Aus diesem Grunde ist es aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich, eine solche Maßnahme
umsetzen zu können.

Aus diesem Grunde schlägt die Stadt die Renaturierung eines 220 m langen Abschnitts des
Saalbachs entlang des Seedamms in Bretten vor. Dort soll die mit Beton- und Sandsteinplat-
ten belegte Sohle des Gewässers ausgebaut und mit einer Steinschüttung versehen und
naturnaher gestaltet werden.

Zu 8: Landratsamt Karlsruhe, Landwirtschaftsamt

Die Stadt ist sich bewusst, dass sie in diesem Fall in einem Bereich eingreift, der für die
landwirtschaftliche Nutzung eine hohe Bedeutung hat. Der Bereich ist im Regionalplan des-
halb ganz bewusst als schutzbedürftiger Bereich für die Landwirtschaft der Stufe I ausgewie-
sen.

Wenn die Stadt Bretten trotzdem eine Industriegebietsflächenausweisung an dieser Stelle
vornimmt, so geschieht dies vor dem Hintergrund, dass



1. drei Betriebe einen konkreten Erweiterungsbedarf haben, die bereits im Industriege-
biet ansässig sind;

2. andere Flächen nicht mehr zur Verfügung stehen,
3. die vorhandene Grundinfrastruktur bereits vorhanden ist und mit dieser Erweiterung

ohne weiteren großen Flächenbedarf mitgenutzt werden kann
4. die Stadt aus vielerlei Gründen am Erhalt der Firmenstandorte innerhalb des Stadt-

gebiets sehr hohes Interesse hat
5. auch an anderer Stelle landwirtschaftlich hochwertige Flächen betroffen sind.

Die Stadt ist darum bemüht, die Eingriffe in landwirtschaftlich genutzte Fläche so gering wie
nur möglich zu halten, weshalb sie eine intensive Nutzung der geschaffenen Industrieflächen
anstrebt und für Ausgleichsmaßnahmen auch auf Gewässerrenaturierung setzt. So ist z.B.
vorgesehen, den Saalbach entlang der Straße „Am Seedamm“ durch Herausnehmen des
Betonbettes ökologisch aufzuwerten, anstelle an anderer Stelle weitere landwirtschaftliche
Fläche für weitere Ausgleichsflächen heranzuziehen.

Die Ergänzung der bestehenden Streuobstbereiche auf dem Höhenrücken um weitere Baum
bestandene Wiesen, erfolgt aus artenschutzrechtlichen Gründen, um eine Leitlinie für Fle-
dermäuse zwischen dem Wald und den weiter südlich vorkommenden Obstbaumwiesen zu
schaffen.

Nicht zusätzlich zurückgegriffen werden kann auf die in der Stellungnahme verwiesenen Flä-
chen für die Biotopvernetzungskonzeption im Rahmen der Flurbereinigung Gölshausen. Die-
se Flächen sind bereits für Ausgleichsmaßnahmen anderer Vorhaben aufgebraucht.

Abschließend wird darauf verwiesen, dass sich die Stadt der Verantwortung für die Landwirt-
schaft für die Sicherstellung der Ernährung und der Kulturlandschaft bewusst ist und in die-
sem Zusammenhang auch immer wieder Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft er-
greift. So z.B. aktuell mit dem Verfahren zur Flurbereinigung Bretten-Nord, wo schwerpunkt-
mäßig auf den Gemarkungen Büchig und Neibsheim neue landwirtschaftliche Wege entste-
hen, die der Landwirtschaft das Befahren und Bewirtschaften der Flur erheblich erleichtert.

Zu 9: Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, SG Gewäs-
serschutz/Wasserversorgung

Die Hinweise werden als solche in den schriftlichen Teil des Bebauungsplanes aufgenom-
men.

Zu 10: Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, Abwasser

Dieser Hinweis wird als solcher in die schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes
aufgenommen.

Die Notwendigkeit der Erweiterung des Entwässerungsnetzes und die Herstellung des Be-
nehmens zur Entwässerungsplanung durch das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz beim
Landratsamt Karlsruhe ist bekannt. Die Zuständigkeit bei der Stadt Bretten liegt hierfür beim
Eigenbetrieb Abwasser.



Zu 11: Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, Untere Im-
missionsschutzbehörde

Dem Hinweis der Unteren Immissionsschutzbehörde auf einen fehlenden Übersichtsplan
über die im Umkreis zum Plangebiet existenten Bebauungspläne wurde nachgegangen. In
der vorläufigen Entwurfsfassung ist eine solche Übersicht enthalten. Diese wurde auch mit
Abstandslinien gegenüber dem Plangebiet versehen.

Unabhängig davon hat die Stadt die Erstellung eines Lärmgutachtens in Auftrag gegeben,
um möglichen Konflikten zwischen dem geplanten Industriegebietserweiterungsabschnitt und
umgebenden Wohnnutzungen nachzugehen. Die vom Büro Sound Plan GmbH vorgelegte
Schalltechnische Untersuchung kommt zusammenfassend zu folgenden Erkenntnissen:
Das Bebauungsplangebiet ist aufgrund des großen Abstandes zur schutzbedürftigen Nach-
barschaft prinzipiell sehr gut für die geplante Gebietsausweisung „Industriegebiet (GI)“ ge-
eignet. Schutzbedürftige (Wohn)Bebauung ist weit genug entfernt. Bestehendes und zukünf-
tiges Gewerbe werden sich gegenseitig nicht stören. Die verkehrliche Erschließung des Ge-
bietes ist hervorragend. Auch die städtebauliche Grundidee, gewerbliche Nutzungen mög-
lichst räumlich zu konzentrieren, ist im Hinblick auf die Situation vor Ort mit den bestehenden
Industriegebieten positiv zu bewerten.

Eine Regelung der Geräusche von zukünftigen gewerblichen Betrieben ist im Bebauungs-
planverfahren über die sogenannte „Geräuschkontingentierung“ nach DIN 45691 möglich,
aber nicht zwingend erforderlich (da ja im Genehmigungsverfahren ohnehin nochmals ein
entsprechender Nachweis geführt werden muss).

Nach Auffassung des Büros Soundplan GmbH ist die Festsetzung einer Geräuschkontingen-
tierung sinnvoll. Obwohl das Kontingentierungsverfahren eine Reihe von Nachteilen mit sich
bringt (hauptsächlich die Gefahr von übermäßig hohen Anforderungen an die Betriebe),
überwiegen die Vorteile. Es findet zwar auch hier eine gewisse überobligatorische Beschrän-
kung der zulässigen Emissionen statt, allerdings auf so hohen Niveau, dass es für die Ansie-
delung neuer Betriebe in der Praxis keine Rolle spielen wird. Dagegen wirkt der Vorteil, dass
für die Stadt auch in Zukunft noch ausreichend Spielraum für die weitere städtebauliche
Entwicklung des Umfeldes gesichert ist, deutlich schwerer. Es können weitere Gewerbe- und
Industriegebiete ausgewiesen werden und auch ein Heranrücken an die Wohnbebauung
bleibt möglich.

Zu 12: Landratsamt Karlsruhe, Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt bestätigt aus gesundheitlicher Sicht keine Bedenken. Die Hinweise zur
novellierten Trinkwasserversorgung werden als solche in den schriftlichen Teil des Bebau-
ungsplanes aufgenommen.

Zu 13: Landratsamt Karlsruhe, Amt für Bevölkerungsschutz/Kreisbrandmeister

Die Vorgaben zur Sicherstellung einer ausreichenden Wasserversorgung für Gebäude zur
Brandbekämpfung sowie die Gewährleistung des Grundschutzes zur Durchführung von wirk-
samen Löscharbeiten und der Rettung von Menschen und Tieren werden als verbindliche
Vorgaben unter der Rubrik Hinweise und im Erläuterungsbericht des Bebauungsplanes auf-
genommen.















Zu 14: BUND Landesverband Baden-Württemberg, RVMO Karlsruhe,
LNV Baden-Württemberg, Arbeitskreis Karlsruhe, Pfinztal
Naturfreunde Baden, OG Bretten u.a.

Hinsichtlich des zukünftigen Gewerbeflächenbedarfs hat die Stadt bei der CIMA, Stuttgart,
eine gutachterliche Stellungnahme eingeholt, die exakt dieser Fragestellung und der Ausei-
nandersetzung mit dem noch vorhandenen Potential an gewerblichen Flächenreserven
nachgeht. Diese Studie liegt vor und ist den Unterlagen des vorläufigen Bebauungsplanes
als Anlage beigefügt.

Hinsichtlich der Abgrenzung des Plangebiets gibt der zeichnerische Teil des Plangebiets
exakte Auskunft. Die Plangrundlage entspricht der aktuellen Katastergrundlage des Landes-
vermessungsamtes. Dort sind auch die Flurstücksnummern dargestellt.

Alternativflächen für Produktionsflächen sind innerhalb des Industriegebiets Gölshausen
nicht mehr vorhanden. Außerhalb des Industriegebietes Gölshausen gibt es noch Planungs-
recht für Gewerbeflächen in Neibsheim und Bauerbach. Näheres ist der eingangs erwähnten
Gewerbeflächenpotentialanalyse zu entnehmen.

Bezogen auf das hier geplante Gebiet des 7. Abschnitts des Industriegebietes Gölshausen
liegen konkrete Flächenanfragen von bereits im Industriegebiet vorhandenen Betrieben vor.
Diese Anfragen übersteigen bereits jetzt die dort tatsächlich entstehenden gewerblich nutz-
baren Nettoflächen.

Bezogen auf die Regenrückhaltung hat das Planungsbüro Wald und Corbe nicht nur den neu
beplanten Industriegebietsabschnitt VII berechnet, sondern vielmehr das gesamte Industrie-
gebiet Gölshausen und den sich anschließenden Wohnsiedlungsraum samt Außenbereich
im Zuge der Weißach-/Salzach-/Saalbachachse (Flussgebietsuntersuchung des Einzugsge-
biets des Saalbachs). Die Untersuchung wurde ganzheitlich betrachtet und berücksichtigt
den Hochwasserschutz durchgängig von oben nach unten. Diese Flussgebietsuntersuchung
hat gezeigt, dass im Brettener Stadtteil Gölshausen für den Kreuzgraben ein unzureichen-
der Hochwasserschutz vorliegt. Deshalb wurde dieser Bereich neu überplant und wurden
Maßnahmen zur Hochwasserabwehr aufgezeigt und zur Umsetzung vorbereitet. Die Grund-
lagen wurden auf den aktuellen Daten ermittelt und berücksichtigen somit die derzeitige
Entwässerungssituation auf der Grundlage des aktuellen Siedlungsbestandes und Versiege-
lungsgrades.

Positiv gewertet wird seitens der Naturschutzverbände die Erweiterung des Streuobstbe-
standes entlang des Höhenrückens südlich der Industriegebietserweiterung, gleichzeitig aber
die vollständige Erhaltung des vorhandenen Streuobstbestands gefordert.

Dieser Forderung kann und wird die Stadt Bretten nicht nachkommen können. Die Stadt ver-
folgt hier das Ziel, das vorhandene Industriegebiet unter Ausnutzung der bereits im Abschnitt
IV vorgestreckten Infrastruktur zu erweitern. Diese Erweiterung benötigt eine entsprechende
Größe und Bauplatztiefe sowie einen entsprechenden Bauplatzzuschnitt, um überhaupt von
Gewerbebetrieben wirtschaftlich und betrieblich sinnvoll genutzt werden zu können. Wäre
dies anders möglich oder gäbe es eine Alternative, würde die Stadt sicherlich nicht in diesen
Bereich eingreifen. In Abwägung der verschiedensten Belange muss in diesem speziellen
Fall aber der zukünftigen gewerblichen Nutzung der Vorzug gegeben werden. Dieser Eingriff
erfordert einen entsprechenden Ausgleich, der im Rahmen des Vorhabens Berücksichtigung
findet. Auf die entsprechend vorgesehen Kompensationsmaßnahmen, die im überarbeiteten
Umweltbericht beschrieben sind, wird verwiesen.
Durch das Vorhaben werden etwa 1,1 ha Streuobstwiesen in Anspruch genommen, die zu
den Biotopverbundstrukturen mittlerer Standorte gerechnet werden. Planintern werden im



Süden/Südwesten des Geltungsbereichs ca. 1,3 ha Streuobstwiesen neu angelegt, sodass
mittel- bis langfristig der Status Quo des Biotopverbunds gewährleistet ist.

Nicht folgen kann die Stadt der Aussage, dass durch die Egalisierung des Geländes entste-
hende Böschungen als Grundlage für Ausgleichsmaßnahmen abgelehnt werden. Auf diesen
Flächen können umfangreiche Pflanzmaßnahmen umgesetzt werden, die sowohl ökologi-
sche Funktionen erfüllen als auch zur Eingrünung des Gebietes beitragen können. Nicht zu-
letzt tragen diese „technischen Stufenraine“ auch zur Durchgrünung des Gebietes bei. Eine
Begrünung ist auch zur Stabilisierung der Böschungen sinnvoll und notwendig, um Bodene-
rosionen zu verhindern.

Den Vorschlag, als mögliche Kompensationsmaßnahme die Renaturierung eines Feuchtge-
biets außerhalb des Plangebiets vorzusehen, findet die Stadt grundsätzlich gut. Die Stadt ist
auch gerne bereit hierzu ein gemeinsames Gespräch mit der Naturschutzverwaltung und den
Naturschutzverbänden zu führen. Einen entsprechenden Vorschlag hat auch die Natur-
schutzverwaltung konkret unterbreitet. Die Stadt verfügt dort aber derzeit über kein Gelände.
Insofern kann dieser Vorschlag der Verbindung des Feuchtgebietes Rüdtwald mit dem See-
berger Bach derzeit nicht umgesetzt werden.

Insoweit bleibt die Stadt bei ihrer Aussage, als Kompensationsmaßnahme auch auf Gewäs-
serrenaturierungsmaßnahmen zurückzugreifen. Mit solchen Maßnahmen werden der Land-
wirtschaft keine zusätzlichen Wirtschaftsflächen entzogen.

Dass Ausgleichsflächen für in der Vergangenheit entwickelte Industriegebietsabschnitte zu
kompensieren sind, wenn sie innerhalb des jetzt zu entwickelnden Baugebietsabschnitt VII
liegen, versteht sich von selbst. Hierzu wird auf die Bilanzierung des den Umweltbericht be-
arbeitenden Büros Blaser verwiesen.

Die Bedenken, dass sich das zwingend notwendige Regenrückhaltebecken im Falle der
Verwendung als Laichgewässer des streng geschützten Springfrosches möglicherweise als
„Todesfalle“ für die Entwicklung der Amphibien entpuppt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
völlig entkräftet werden. Im Falle eines Starkregenereignisses wird sich dieses Becken in
kurzer Zeit füllen. Das Wasser wird dabei mit zum Teil großen Druck aus den Rohren in das
Becken ergießen. Inwieweit es Möglichkeiten gibt, die Beckenausformung so zu organisie-
ren, dass Rückhaltungsfunktion und Laichgewässer gleichermaßen nebeneinander existie-
ren können, muss im Rahmen der Ausführungsplanung untersucht werden. Im Umweltbe-
richt befinden sich bereits Aussagen zur Größe und Tiefe der Wasserfläche sowie zur Be-
pflanzung. Sollte es eine Möglichkeit geben, ein Laichgewässer zu integrieren, wird die Stadt
der Errichtung einer solchen Anlage gerne nachkommen. Sollte es nicht sinnvoll sein, muss
im Rahmen eines Gesprächsaustausches zwischen den Naturschutzverbänden, der Natur-
schutzverwaltung, dem Fachplanungsbüro und der Stadt nach einer Alternative gesucht
werden.

Der Empfehlung auf Ausrichtung der Dachflächen nach Süden mit dem Ziel der effizienten
Solarenergienutzung wird nicht nachgekommen. Innerhalb des 7. Abschnitts des Industrie-
gebietes wird es wie auch in den bereits vorhandenen Bauabschnitten lediglich Flach- oder
flach geneigte Dächer geben. Bei derartigen Dächern bestehen alle Möglichkeiten der effi-
zienten Nutzung von Solarenergieanlagen. Da Sheddächer heute kaum noch Verwendung
finden und im gesamten Industriegebiet nicht verbreitet sind, wird unter Punkt 1.2 der örtli-
chen Bauvorschriften die Dachform Sheddächer eliminiert.

Der Anregung, die Wege als Erdwege auszubilden, damit sie von Wildbienen als Nistplätze
genutzt werden können, kann nur zum Teil entsprochen werden. Dort, wo die Wege als Feu-
erwehrumfahrt genutzt werden müssen, kann aus Sicherheitsgründen auf eine Schotterung
der Wege nicht verzichtet werden.



Der Anregung aufgrund der Pflegeintensität vermehrt auf sogenannte Wild- oder Flurobst-
bäume zu setzen, wird entsprochen.

Die CEF Maßnahme für die Goldammer umfasst drei einzelne Hecken-Saum-Komplexe.
Insgesamt ist die Anlage von 405 m² Hecke und 480 m² Saum vorgesehen. Damit der Streu-
obstbestand am Stück bleibt und nicht von Hecken durchsetzt wird, sind diese am südlichen
Rand vorgesehen.

Der Forderung auf Installation, Wartung und Reinigung von zwei Fledermauskästen für jeden
entfallenden Höhlenbaum wird ebenso nachgekommen wie dem Hinweis, dass es sich bei
der Hälfte um Überwinterungskästen handeln soll. Die Stadt verpflichtet sich auch über einen
Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss der Bauarbeiten die Akzeptanz dieser Kästen
durch die Tiere zu überprüfen und dies durch halbjährlich zu erstellende Berichte zu doku-
mentieren. Das gleiche gilt auch für vier Höhlenbrutkästen für den Feld- und Haussperling.







Zu 15: Regionalverband Mittlerer Oberrhein, Karlsruhe

Ähnlich wie die Raumordnungsbehörde hat auch der Regionalverband Mittlerer Oberrhein
auf die Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplanes „Industriegebiet
Gölshausen, VII Abschnitt“ verzichtet. Der Grund hierfür liegt in der bis jetzt für diesen Be-
reich geltenden Raumnutzung. Aktuell sieht die Raumnutzungskarte dort einen Schutzbe-
dürftigen Bereich für die Landwirtschaft der Stufe I vor. Die für die Fortführung des bereits
eingeleiteten Regionalplanänderungsverfahrens notwendige Untersuchung des Gewerbeflä-
chenbedarfs und die Würdigung der Alternativflächen liegt zwischenzeitlich vor.





Zu 16: Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal, Bretten

Die Stellungnahme des Abwasserverbandes Weißach- und Oberes Saalbachtal wird zur
Kenntnis genommen. Bezüglich des Oberflächen- und Regenwassers ist ein Regenrückhal-
tebecken vorgesehen, dessen Volumen durch das Büro Wald und Corbe ermittelt wurde. Die
Planung und Ausgestaltung der Beckenplanung selbst wird vsl. ebenfalls durch dieses Büro
vorgenommen.l







Zu 17: Transnet Baden-Württemberg, Stuttgart

Die Transnet BW bittet darum, im Textteil des Bebauungsplanes die Transnet BW GmbH als
Eigentümer und Betreiber dieser Höchstspannungsleitung zu übernehmen. Dieser Bitte wird
seitens der Stadt entsprochen.

Weiterhin weist das Unternehmen darauf hin, dass neben den VDE-Vorschriften für den Bau,
den Betrieb und die Unterhaltung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen auch die 26.
BImschV (Bundesimmissionsschutzverordnung) und die TA Lärm (6. Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz) jetzt maßgebende Vorschriften sind,
die den gegenseitigen Bestand regeln. Diesen Hinweis wird die Stadt in die schriftlichen Dar-
legungen und den Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan einfließen lassen.

Weiterhin kommt die Stadt der von der Transnet BW ergangenen Empfehlung nach, inner-
halb des Schutzstreifens keine Wohnungen zuzulassen. Diese Vorgabe wird die Stadt auch
auf die parallel geführte Bahnstromtrasse übertragen.


